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RS OGH 1995/1/16 2Bkd7/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.01.1995

Norm

DSt 1990 §1 Abs1 H

DSt 1990 §10 Abs1 A

RAO §10 Abs2

Rechtssatz

In einer wahrheitswidrigen Selbstbezichtigung eines an sich grob disziplinären Verhaltens (tätliche Attacke gegen einen

Mandanten) liegt eine - außerhalb der Berufsausübung gelegene - Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des

Rechtsanwaltsstandes und damit ein Verstoß gegen § 10 Abs 2 RAO sowie gegen Abs 3 der Vorbemerkungen zu den

RL-BA 1977.
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